
In seiner Rede zur Lage der Union 2017 vor dem Europäischen Parlament kündigte Kommissionspräsident Juncker Pläne zur 
Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde an, die sicherstellen soll, dass alle EU-Vorschriften zur Arbeitskräftemobilität 
auf gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchgesetzt werden.

WARUM BENÖTIGEN WIR EINE EUROPÄISCHE ARBEITSBEHÖRDE?

-  16 Millionen Europäerinnen und Europäer leben 
heute in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen. Das sind doppelt so viele wie vor 
zehn Jahren. 

-  1,7 Millionen Europäerinnen und Europäer pendeln 
täglich in einen anderen Mitgliedstaat.

-  Jedes Jahr reisen mehrere Hundert Millionen 
Menschen aus privaten, touristischen oder geschäftlichen 
Gründen in andere europäische Länder.

-   Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen müssen 
problemlos auf Informationen zugreifen können 
und brauchen Gewissheit über ihre Rechte und 
Möglichkeiten im In- und Ausland. Zugleich müssen 
die nationalen Behörden nahtlos zusammenarbeiten.

NÄCHSTE SCHRITTE

In seiner an das Europäische Parlament und den Rat gerichteten 
Absichtserklärung nennt Kommissionspräsident Juncker 
verschiedene geplante Initiativen: Bis Ende 2018 soll der 
Vorschlag zur Schaffung einer Europäischen Arbeitsbehörde 
vorgelegt werden, um die Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden auf allen Ebenen zu stärken und 
grenzübergreifende Herausforderungen besser bewältigen zu 
können. Daneben sind weitere Maßnahmen zur Unterstützung 
einer fairen Mobilität geplant, etwa die Einführung einer 
europäischen Sozialversicherungsnummer. 

„Wir sollten sicherstellen, dass alle EU-Vorschriften zur Mobilität von Arbeitskräften auf 
gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchgesetzt werden – und zwar mithilfe 
einer neuen europäischen Aufsichts- und Umsetzungsbehörde. Es erscheint absurd, dass 
eine Bankenaufsichtsbehörde darüber wacht, ob Bankenstandards eingehalten werden, 
dass es aber keine gemeinsame Arbeitsbehörde gibt, die für Fairness innerhalb des 
Binnenmarkts sorgt. Wir werden sie schaffen.“ 

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, Rede zur Lage der Union, 13. September 2017
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WELCHE AUFGABEN WIRD DIE BEHÖRDE HABEN?

-   Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit und Stärkung des gegenseitigen Vertrauens für faire 
Mobilität im Binnenmarkt, auch durch Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen nationalen Behörden;

-   Bündelung bestehender Instrumente grenzüberschreitender Mobilität, um eine einheitliche 
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und öffentliche Stellen zu schaffen (EURES 
– das europäische Portal zur beruflichen Mobilität, Koordinierung der Sozialversicherungssysteme 
in der EU, Europäische Krankenversicherungskarte, Blaue Karte EU usw.), um eine einheitliche 
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger;

-   Bekämpfung des Missbrauchs der Arbeits- und Sozialgesetzgebung und Organisation gemeinsamer 
grenzübergreifender Kontrollen;

-   Aufbauend auf bestehenden Einrichtungen und Strukturen, Verbesserung des Managements 
grenzübergreifender und gemeinsamer Aktivitäten, etwa in den Bereichen Prognostizierung 
des Qualifikationsbedarfs, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Bewältigung von 
Umstrukturierungen und Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit.

FOLGENDE EINRICHTUNGEN UND STRUKTUREN SIND IN DIESEM BEREICH AKTIV:

•  Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
•  Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
•  Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
•  Europäische Stiftung für Berufsbildung
•  Europäisches Portal zur beruflichen Mobilität  
•  Europäische Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 

WEITERE AKTUELLE INITIATIVEN DER KOMMISSION, UM FAIRE MOBILITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN:

-  Reform der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern
-  Modernisierung der EU-Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
-  Einführung des Systems für den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten


